
Festzustellen ist, dass die Lärmbelastung bei Planfall 1 weder in dieser Tabelle 12 noch in allen 
weiteren Tabellen 13 bis 20 der Summe aus Planfall 0 und den als PF1 nur Projekt ausgewiesenen 
Lärmpegeln entspricht.

Die weitere Auswertung beruht auf der Annahme, dass die übrigen Zahlenreihen im zugrunde 
liegenden Teilgutachten Lärmschutztechnik korrekt angegeben sind.

Nachdem der Lärmpegel für Planfall 1 aus der Summe der Pegel von Planfall 0 und PF1 nur 
Projekt ergeben müsste, lautet die für nachstehende Auswertung herangezogene Rechenvorschrift 
zur Ermittlung der im Teilgutachten Lärmschutztechnik abweichend angegebenen Lärmpegel 
folgendermaßen:

Lden,PF1nurProjekt=10·log(10Lden,PF1/10-10Lden,PF0/10),

Ln,PF1nurProjekt=10·log(10Ln,PF1/10-10Ln,PF0/10)




